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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Bundesgesetz über die Gewährleistung bei Verbraucherverträgen über Waren oder digitale Leistungen 

(Verbrauchergewährleistungsgesetz – VGG) 

 1. Abschnitt 
 Allgemeine Bestimmungen 

 Geltungsbereich 
 § 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern (§ 1 KSchG) geschlossene Verträge 
  1. über den Kauf von Waren – das sind bewegliche körperliche 

Gegenstände – einschließlich solcher, die noch herzustellen sind, sowie 
  2. über die Bereitstellung digitaler Leistungen 

  a) gegen eine Zahlung oder 
  b) gegen die Hingabe von personenbezogenen Daten des Verbrauchers, 

es sei denn, der Unternehmer verarbeitet diese ausschließlich zur 
Bereitstellung der digitalen Leistungen oder zur Erfüllung von 
rechtlichen Anforderungen. 

 (2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Verträge über 
  1. den Kauf lebender Tiere, 
  2. Dienstleistungen, die keine digitalen Dienstleistungen sind, auch wenn 

der Unternehmer digitale Formen oder Mittel einsetzt, um das Ergebnis 
der Dienstleistung zu generieren oder es dem Verbraucher zu liefern 
oder zu übermitteln, 

  3. elektronische Kommunikationsdienste im Sinn von Art. 2 Z 4 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation, ABl. Nr. L 321 vom 17.12.2018 S. 36, 
ausgenommen nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste im Sinn von Art. 2 Z 7 dieser Richtlinie, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  4. Gesundheitsdienstleistungen im Sinn von Art. 3 lit. a der Richtlinie 

2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 
4.4.2011 S. 45, 

  5. Glücksspieldienstleistungen, die elektronisch oder mit einer anderen 
Kommunikationstechnologie auf individuellen Abruf des Verbrauchers 
erbracht werden und einen geldwerten Einsatz erfordern, wie Lotterien, 
Kasinospiele, Pokerspiele und Wetten, einschließlich Spielen, die eine 
gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, 

  6. Finanzdienstleistungen im Sinn von Art. 2 lit. b der Richtlinie 
2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates 
und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG, ABl. Nr. L 271 vom 
9.10.2002 S. 16, 

  7. Software, die der Unternehmer im Rahmen einer freien und quelloffenen 
Lizenz anbietet, sofern der Verbraucher keine Zahlung leistet und die 
vom Verbraucher hingegebenen personenbezogenen Daten durch den 
Unternehmer ausschließlich zur Verbesserung der Sicherheit, der 
Kompatibilität oder der Interoperabilität dieser speziellen Software 
verarbeitet werden, 

  8. die Bereitstellung digitaler Inhalte, wenn diese der Öffentlichkeit auf 
eine andere Weise als durch Signalübermittlung als Teil einer 
Darbietung oder Veranstaltung, wie etwa einer digitalen 
Kinovorführung, zugänglich gemacht werden, 

  9. digitale Inhalte, die gemäß der Richtlinie 2003/98/EG über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. 
Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 90, von öffentlichen Stellen bereitgestellt 
werden, 

  10. Waren, die aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder 
anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden. 

 
Begriffsbestimmungen 

 § 2. In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Ausdruck 
  1. „digitale Leistungen“ digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  2. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt 

werden, einschließlich solcher, die nach den Anweisungen des 
Verbrauchers entwickelt werden, 

  3. „digitale Dienstleistung“ 
  a) eine Dienstleistung, die dem Verbraucher die Erstellung, 

Verarbeitung und Speicherung von Daten in digitaler Form oder den 
Zugang zu Daten in digitaler Form ermöglicht, oder 

  b) eine Dienstleistung, die die gemeinsame Nutzung der vom 
Verbraucher oder von anderen Nutzern der Dienstleistung in digitaler 
Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder eine sonstige 
Interaktion mit diesen Daten, ermöglicht, 

 jeweils einschließlich solcher Dienstleistungen, die nach den 
Anweisungen des Verbrauchers entwickelt werden, 

  4. „Waren mit digitalen Elementen“ bewegliche körperliche Sachen, die 
ihre Funktionen ohne die in ihnen enthaltenen oder mit ihnen 
verbundenen digitalen Leistungen nicht erfüllen können, 

  5. „Kompatibilität“ die Eignung von Waren oder von digitalen Leistungen, 
mit der Hardware oder Software zu funktionieren, mit der derartige 
Waren oder digitale Leistungen üblicherweise verwendet werden, ohne 
dass die Waren, die Hardware oder die Software verändert oder die 
digitalen Leistungen konvertiert werden müssen, 

  6. „Funktionalität“ die Eignung von Waren oder von digitalen Leistungen, 
ihre Funktionen ihrem Zweck entsprechend zu erfüllen, 

  7. „Interoperabilität“ die Eignung von Waren oder von digitalen 
Leistungen, mit einer anderen Hardware oder Software als derjenigen, 
mit der derartige Waren oder digitale Leistungen üblicherweise 
verwendet werden, zu funktionieren, 

  8. „digitale Umgebung“ Hardware, Software und Netzverbindungen aller 
Art, die vom Verbraucher für den Zugang zu oder die Nutzung von 
digitalen Leistungen verwendet werden, 

  9. „Integration“ die Verbindung und die Einbindung von digitalen 
Leistungen mit den oder in die Komponenten der digitalen Umgebung 
des Verbrauchers, damit die digitalen Leistungen dem Vertrag 
entsprechend verwendet werden können, 

  10. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dem Unternehmer gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen 
derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der 
Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die 
unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht, 

  11. „Haltbarkeit“ die Eignung von Waren, ihre erforderlichen Funktionen 
und ihre Leistung bei normaler Verwendung zu behalten, 

  12. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinn von Art. 4 
Z 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1. 

 
Zwingendes Recht 

 § 3. Vereinbarungen, die zum Nachteil des Verbrauchers von den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abweichen, sind unwirksam, es sei denn, 
die Vereinbarung wird erst geschlossen, nachdem der Verbraucher den 
Unternehmer vom Mangel verständigt hat. 

 
Gewährleistungspflicht des Unternehmers 

 § 4. Der Unternehmer leistet Gewähr, dass die von ihm übergebene Ware 
oder die von ihm bereitgestellte digitale Leistung dem Vertrag entspricht, also 
keinen Mangel aufweist. Er haftet somit dafür, dass die von ihm erbrachte 
Leistung die vertraglich vereinbarten Eigenschaften (§ 5) sowie die objektiv 
erforderlichen Eigenschaften (§ 6) hat, dass gegebenenfalls die 
Aktualisierungspflicht nach § 7 erfüllt wird und dass im Fall des § 8 die Montage, 
Installation oder Integration sachgemäß durchgeführt wird. 

 
Vertraglich vereinbarte Eigenschaften 

 § 5. Der Unternehmer haftet dafür, dass die Ware oder die digitale Leistung 
die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat. Sie muss insbesondere, soweit 
zutreffend, 

  1. ihrer Beschreibung im Vertrag entsprechen sowie die Art, Menge, 
Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität und sonstigen 
Merkmale aufweisen, die sich aus dem Vertrag ergeben, 

107/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

4 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  5 von 29 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  2. sich für einen bestimmten, vom Verbraucher angestrebten Zweck eignen, 

den der Verbraucher dem Unternehmer spätestens bei Vertragsabschluss 
zur Kenntnis gebracht hat und dem der Unternehmer zugestimmt hat, 

  3. den Anforderungen des Vertrags entsprechend mit dem Zubehör und den 
Anleitungen – einschließlich solchen zur Montage oder Installation – 
ausgestattet sein und im Fall einer digitalen Leistung auch mit 
Kundendienst bereitgestellt werden und 

  4. wie im Vertrag bestimmt, aktualisiert werden. 
 

Objektiv erforderliche Eigenschaften 
 § 6. (1) Der Unternehmer haftet überdies dafür, dass die Ware oder die 

digitale Leistung zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Eigenschaften die 
objektiv erforderlichen Eigenschaften (Abs. 2, 3 und 4) hat. Das gilt nicht, soweit 
der Verbraucher bei Vertragsabschluss der Abweichung eines bestimmten 
Merkmals von den objektiv erforderlichen Eigenschaften ausdrücklich und 
gesondert zustimmt, nachdem er von dieser Abweichung eigens in Kenntnis 
gesetzt wurde. 

 (2) Die Ware oder die digitale Leistung muss 
  1. für die Zwecke geeignet sein, für die derartige Waren oder digitale 

Leistungen üblicherweise verwendet werden, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von unionsrechtlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften, technischen Normen oder — bei Fehlen solcher 
technischen Normen — von anwendbaren sektorspezifischen 
Verhaltenskodizes, 

  2. wenn der Unternehmer dem Verbraucher vor Vertragsabschluss eine 
Warenprobe oder ein Warenmuster zur Verfügung gestellt hat, der 
Qualität und der Beschreibung dieser Probe oder dieses Musters 
entsprechen, 

  3. wenn der Unternehmer dem Verbraucher vor Vertragsabschluss eine 
Testversion oder eine Vorschau der digitalen Leistung zur Verfügung 
gestellt hat, dieser Testversion oder dieser Vorschau entsprechen, 

  4. soweit zutreffend, mit jenem Zubehör – einschließlich Verpackung, 
Montage- oder Installationsanleitungen und anderen Anleitungen – 
ausgestattet sein, dessen Erhalt der Verbraucher vernünftigerweise 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erwarten kann, und 

  5. die Menge, Qualität, Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität, 
Zugänglichkeit, Kontinuität, Sicherheit und sonstigen Merkmale 
aufweisen, die bei derartigen Waren oder digitalen Leistungen üblich 
sind und die der Verbraucher aufgrund der Art der Ware oder der 
digitalen Leistung und unter Berücksichtigung von öffentlichen 
Erklärungen, die vom Unternehmer oder einem seiner Vormänner oder 
in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, 
abgegeben wurden, vernünftigerweise erwarten kann. 

 (3) Eine öffentliche Erklärung (Abs. 2 Z 5) ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Unternehmer beweist, dass 

  1. er sie nicht kannte und vernünftigerweise nicht kennen konnte, 
  2. sie bis Vertragsabschluss in derselben Weise wie jener, in der sie 

abgegeben wurde, oder in einer vergleichbaren Weise berichtigt wurde 
oder 

  3. sie die Entscheidung über den Erwerb der Ware oder der digitalen 
Leistung nicht beeinflussen konnte. 

 (4) Bei digitalen Leistungen muss die neueste bei Vertragsabschluss 
verfügbare Version bereitgestellt werden, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde; für eine solche Vereinbarung gelten die in Abs. 1 zweiter Satz genannten 
Wirksamkeitserfordernisse nicht. 

 
Aktualisierungspflicht 

 § 7. (1) Bei Waren mit digitalen Elementen sowie bei digitalen Leistungen 
haftet der Unternehmer auch dafür, dass dem Verbraucher während der in Abs. 2 
bestimmten Zeiträume – nach vorheriger Information – jene Aktualisierungen zur 
Verfügung gestellt werden, die notwendig sind, damit die Ware oder die digitale 
Leistung weiterhin dem Vertrag entspricht. Das gilt nicht, soweit der 
Verbraucher bei Vertragsabschluss einer Abweichung von der 
Aktualisierungspflicht ausdrücklich und gesondert zustimmt, nachdem er von 
dieser Abweichung eigens in Kenntnis gesetzt wurde. 

 (2) Die Aktualisierungspflicht besteht, 
  1. wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag einmal oder mehrmals 

einzeln bereitzustellen ist, während des Zeitraums, den der Verbraucher 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und deren digitaler Elemente 
beziehungsweise der digitalen Leistung und unter Berücksichtigung der 
Umstände und der Art des Vertrags vernünftigerweise erwarten kann, 
oder 

  2. wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über einen 
bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist, während der 
gesamten Dauer dieser Bereitstellungspflicht, bei Waren mit digitalen 
Elementen jedoch mindestens für zwei Jahre nach deren Übergabe. 

 (3) Wenn der Verbraucher eine Aktualisierung, die ihm gemäß Abs. 1 zur 
Verfügung gestellt wurde, nicht innerhalb einer angemessenen Frist installiert, 
haftet der Unternehmer nicht für einen etwaigen Mangel, der allein auf das 
Unterbleiben dieser Aktualisierung zurückzuführen ist, sofern 

  1. der Unternehmer den Verbraucher über die Verfügbarkeit der 
Aktualisierung und über die Folgen eines Unterbleibens ihrer 
Installation informiert hat und 

  2. das Unterbleiben oder die nicht sachgemäße Durchführung der 
Installation durch den Verbraucher nicht auf eine mangelhafte 
Installationsanleitung zurückzuführen ist. 

 
Unsachgemäße Montage, Installation oder Integration 

 § 8. (1) Ist der Unternehmer nach dem Vertrag zur Montage oder 
Installation der Ware verpflichtet, so haftet er auch für einen dabei durch sein 
unsachgemäßes Verhalten an der Ware verursachten Mangel. Dasselbe gilt, 
wenn die Montage oder Installation vom Verbraucher vorzunehmen war, aber 
aufgrund eines Fehlers in der vom Unternehmer mitgelieferten Anleitung 
unsachgemäß durchgeführt wurde. Bei Waren mit digitalen Elementen haftet der 
Unternehmer auch dann, wenn die fehlerhafte Anleitung nicht von ihm, sondern 
vom Anbieter des digitalen Elements mitgeliefert wurde. 

 (2) Hat der Unternehmer die digitale Leistung in die digitale Umgebung des 
Verbrauchers integriert, so haftet er auch für einen dabei durch sein 
unsachgemäßes Verhalten an der digitalen Leistung verursachten Mangel. 
Dasselbe gilt, wenn die Integration vom Verbraucher vorzunehmen war, aber 
aufgrund eines Fehlers in der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung 
unsachgemäß durchgeführt wurde. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. Abschnitt 
 Gewährleistung beim Warenkauf 

 Anwendungsbereich 
 § 9. (1) Dieser Abschnitt ist auf Verträge über den Kauf von Waren (§ 1 

Abs. 1 Z 1) anzuwenden. 
 (2) Bei Waren mit digitalen Elementen ist dieser Abschnitt dann auch auf die 

in den Waren enthaltenen oder mit ihnen verbundenen digitalen Leistungen 
anzuwenden, wenn diese aufgrund des Vertrags mit den Waren bereitzustellen 
sind, unabhängig davon, ob die Bereitstellung durch den Unternehmer oder einen 
Dritten geschieht. Im Zweifel gilt die Bereitstellung der digitalen Leistungen als 
vom Vertrag umfasst. 

 (3) Auf körperliche Datenträger, die nur als Träger digitaler Inhalte dienen, 
ist dieser Abschnitt nicht anzuwenden. 

 
Gewährleistungsumfang und Gewährleistungsfrist 

 § 10. (1) Der Unternehmer leistet Gewähr für jeden Mangel, der bei 
Übergabe der Ware vorliegt und innerhalb von zwei Jahren nach diesem 
Zeitpunkt hervorkommt. 

 (2) Wenn bei einer Ware mit digitalen Elementen die digitale Leistung nach 
dem Vertrag fortlaufend über einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum 
bereitzustellen ist, leistet der Unternehmer auch Gewähr für jeden Mangel der 
digitalen Leistung, der während der Dauer dieser Bereitstellungspflicht auftritt 
oder hervorkommt, im Fall einer Bereitstellungspflicht von weniger als zwei 
Jahren jedoch für jeden Mangel der digitalen Leistung, der innerhalb von zwei 
Jahren nach Übergabe der Ware auftritt oder hervorkommt. 

 (3) Bei Rechtsmängeln leistet der Unternehmer Gewähr, wenn der Mangel 
bei Übergabe der Ware vorliegt. Im Fall des Abs. 2 leistet der Unternehmer auch 
Gewähr für jeden Rechtsmangel an der digitalen Leistung, der zu Beginn oder 
während des Bereitstellungszeitraums beziehungsweise – im Fall einer 
Bereitstellungspflicht von weniger als zwei Jahren – zu einem Zeitpunkt innerhalb 
von zwei Jahren nach Übergabe der Ware vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Bei gebrauchten Waren kann die Gewährleistungsfrist vertraglich auf 

ein Jahr verkürzt werden, sofern dies im Einzelnen ausgehandelt wird. Bei 
Kraftfahrzeugen ist eine solche Verkürzung nur dann wirksam, wenn seit dem Tag 
der ersten Zulassung mehr als ein Jahr verstrichen ist. 

 
Vermutung bei Hervorkommen eines Mangels; Beweislast 

 § 11. (1) Bei einem Mangel, der innerhalb eines Jahres nach Übergabe der 
Ware hervorkommt, wird vermutet, dass er bereits bei Übergabe vorgelegen ist. 
Diese Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Ware oder des Mangels 
unvereinbar ist. 

 (2) Wenn bei einer Ware mit digitalen Elementen die digitale Leistung nach 
dem Vertrag fortlaufend über einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum 
bereitzustellen ist, so trägt bei Hervorkommen eines Mangels während des in 
§ 10 Abs. 2 genannten Zeitraums der Unternehmer die Beweislast dafür, dass die 
digitale Leistung während dieses Zeitraums dem Vertrag entsprochen hat. 

 
Rechte aus der Gewährleistung 

 § 12. (1) Wenn die Ware mangelhaft ist, kann der Verbraucher unter den in 
dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen entweder die Herstellung des 
mangelfreien Zustands verlangen oder den Preis mindern oder den Vertrag 
auflösen. 

 (2) Der Verbraucher kann – vorbehaltlich der Abs. 3 und 4 – zunächst nur 
die Herstellung des mangelfreien Zustands verlangen. Dabei kann der 
Verbraucher zwischen Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des 
Fehlenden) und Austausch der Ware wählen, es sei denn, die gewählte Abhilfe 
wäre unmöglich oder für den Unternehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe, 
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Bei der Beurteilung der 
Unverhältnismäßigkeit sind unter anderem der Wert der mangelfreien Ware, die 
Schwere des Mangels und die mit der anderen Abhilfe für den Verbraucher 
verbundenen Unannehmlichkeiten zu berücksichtigen. 

 (3) Der Unternehmer kann die Herstellung des mangelfreien Zustands 
verweigern, wenn ihm sowohl die Verbesserung als auch der Austausch 
unmöglich oder für ihn mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
wären. Bei der Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit sind unter anderem der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wert der mangelfreien Ware und die Schwere des Mangels zu berücksichtigen. 

 (4) Das Recht, den Preis zu mindern oder den Vertrag aufzulösen, hat der 
Verbraucher nur dann, wenn 

  1. der Mangel derart schwerwiegend ist, dass eine sofortige 
Preisminderung oder Vertragsauflösung gerechtfertigt ist, 

  2. der Unternehmer die Herstellung des mangelfreien Zustands – sei es 
unberechtigt, sei es nach Abs. 3 berechtigt – verweigert, 

  3. sich aus den Erklärungen des Unternehmers ergibt oder nach den 
Umständen offensichtlich ist, dass der Unternehmer den mangelfreien 
Zustand entweder gar nicht oder nicht in angemessener Frist oder nicht 
ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher herstellen 
wird, 

  4. der Unternehmer den mangelfreien Zustand nicht im Einklang mit § 13 
Abs. 2 und 3 hergestellt hat oder den mangelfreien Zustand trotz Ablaufs 
einer angemessenen Frist noch nicht hergestellt hat oder 

  5. ein Mangel auftritt, obwohl der Unternehmer versucht hat, den 
mangelfreien Zustand herzustellen. 

 (5) Der Verbraucher kann den Vertrag nicht auflösen, wenn der Mangel nur 
geringfügig ist. Zweifel über die Geringfügigkeit des Mangels gehen zu Lasten 
des Unternehmers. 

 
Verbesserung und Austausch 

 § 13. (1) Der Unternehmer hat die Verbesserung oder den Austausch 
innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem ihn der 
Verbraucher vom Mangel verständigt hat, und ohne Kosten oder erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den Verbraucher vorzunehmen, wobei die Art der Ware 
sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Ware benötigt, zu berücksichtigen 
sind. 

 (2) Im Fall des Austausches hat der Unternehmer die mangelhafte Ware auf 
seine Kosten zurückzunehmen. 

 (3) Wenn die Ware vor Hervorkommen des Mangels entsprechend ihrer Art 
und ihrem Zweck montiert oder installiert wurde, so umfasst die Pflicht des 
Unternehmers zur Herstellung des mangelfreien Zustands bei Austausch und 
erforderlichenfalls auch bei Verbesserung die Entfernung der Ware und die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Montage oder Installation der Ersatzware oder der verbesserten Ware oder die 
Übernahme der Kosten dafür. 

 (4) Der Verbraucher schuldet kein Entgelt für den gewöhnlichen Gebrauch 
einer in der Folge ausgetauschten Ware. 

 
Preisminderung 

 § 14. (1) Der Verbraucher kann sein Recht auf Preisminderung durch 
Erklärung ausüben, die an keine bestimmte Form gebunden ist. 

 (2) Die Preisminderung bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts der an 
den Verbraucher übergebenen Ware zum Wert der mangelfreien Ware. 

 
Auflösung des Vertrags 

 § 15. (1) Der Verbraucher kann sein Recht auf Vertragsauflösung durch 
Erklärung ausüben, die an keine bestimmte Form gebunden ist. 

 (2) Ist nur ein Teil der übergebenen Waren mangelhaft, so kann der 
Verbraucher den Vertrag nur für diesen Teil der Waren auflösen. Das gilt nicht, 
soweit vom Verbraucher vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass er 
den mangelfreien Teil behält. 

 (3) Nach Auflösung des Vertrags hat der Verbraucher dem Unternehmer die 
Ware auf dessen Kosten zurückzugeben und hat der Unternehmer dem 
Verbraucher den für die Ware gezahlten Preis zu erstatten. Der Unternehmer 
kann die Rückzahlung verweigern, bis er entweder die Ware wieder 
zurückerhalten oder ihm der Verbraucher einen Nachweis über die Rücksendung 
der Ware erbracht hat. 

 3. Abschnitt 
 Erfüllung, Gewährleistung und Leistungsänderung bei Verträgen über 

die Bereitstellung digitaler Leistungen 

 Anwendungsbereich 
 § 16. (1) Dieser Abschnitt ist auf Verträge über die Bereitstellung digitaler 

Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 2) anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (2) Wenn in einem Vertrag zwischen demselben Unternehmer und demselben 

Verbraucher neben der Bereitstellung digitaler Leistungen auch die Erbringung 
anderer Dienstleistungen oder die Leistung von Waren vereinbart sind, ist dieser 
Abschnitt nur auf jene Teile des Vertrags anzuwenden, die die digitalen 
Leistungen betreffen. 

 (3) Dieser Abschnitt ist auch auf körperliche Datenträger anzuwenden, die 
nur als Träger digitaler Inhalte dienen. 

 (4) Dieser Abschnitt ist nicht auf in Waren enthaltene oder mit Waren 
verbundene digitale Leistungen anzuwenden, soweit diese in den 
Anwendungsbereich des 2. Abschnitts fallen (§ 9 Abs. 2). 

 
Erfüllung 

 § 17. (1) Der Unternehmer hat eine digitale Leistung, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde, unverzüglich nach Vertragsabschluss bereitzustellen. Er hat 
seine Pflicht zur Bereitstellung der digitalen Leistung erfüllt, sobald 

  1. der digitale Inhalt oder ein für den Zugang zu ihm oder für sein 
Herunterladen geeignetes Mittel entweder dem Verbraucher oder einer 
vom Verbraucher zu diesem Zweck bestimmten körperlichen oder 
virtuellen Einrichtung zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht 
worden ist oder 

  2. die digitale Dienstleistung dem Verbraucher oder einer vom 
Verbraucher zu diesem Zweck bestimmten körperlichen oder virtuellen 
Einrichtung zugänglich gemacht worden ist. 

 (2) Die Beweislast für die rechtzeitige Bereitstellung der digitalen Leistung 
trägt der Unternehmer. 

 
Gewährleistungsumfang und Gewährleistungsfrist 

 § 18. (1) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag einmal oder 
mehrmals einzeln bereitzustellen ist, leistet der Unternehmer Gewähr für jeden 
Mangel, der bei Bereitstellung vorliegt und innerhalb von zwei Jahren nach 
diesem Zeitpunkt hervorkommt. Bei Rechtsmängeln leistet der Unternehmer 
Gewähr, wenn der Mangel bei Bereitstellung vorliegt. 

 (2) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über einen 
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bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist, leistet der 
Unternehmer Gewähr für jeden Mangel, der während der Dauer dieser 
Bereitstellungspflicht auftritt oder hervorkommt. Bei Rechtsmängeln leistet der 
Unternehmer Gewähr, wenn der Mangel zu Beginn der Bereitstellung oder zu 
einem Zeitpunkt innerhalb der Dauer der Bereitstellungspflicht vorliegt. 

 
Vermutung bei Hervorkommen eines Mangels; Beweislast 

 § 19. (1) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag einmal oder 
mehrmals einzeln bereitzustellen ist und innerhalb eines Jahres nach 
Bereitstellung ein Mangel hervorkommt, wird vermutet, dass er bereits bei 
Bereitstellung vorgelegen ist. 

 (2) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über einen 
bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist, trägt bei 
Hervorkommen eines Mangels während dieses Zeitraums der Unternehmer die 
Beweislast dafür, dass die digitale Leistung während dieses Zeitraums dem 
Vertrag entsprochen hat. 

 (3) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Unternehmer beweist, 
dass die digitale Umgebung des Verbrauchers den technischen Anforderungen 
der digitalen Leistung nicht entspricht, und wenn er den Verbraucher vor 
Vertragsabschluss klar und verständlich über diese Anforderungen informiert 
hat. 

 (4) Der Verbraucher hat zur Prüfung der Frage, ob ein als Mangel 
erscheinender Fehler bei der Nutzung der digitalen Leistung von der digitalen 
Umgebung des Verbrauchers verursacht wird, in einem dafür vernünftigerweise 
notwendigen und möglichen Ausmaß mit dem Unternehmer zusammenzuwirken. 
Diese Mitwirkungsobliegenheit ist auf die technisch verfügbaren Mittel 
beschränkt, die für den Verbraucher den geringsten Eingriff mit sich bringen. 
Wenn der Unternehmer den Verbraucher vor Vertragsabschluss klar und 
verständlich über diese Mitwirkungsobliegenheit informiert hat und der 
Verbraucher dieser Obliegenheit nicht nachkommt, trägt der Verbraucher die 
Beweislast dafür, dass der Mangel in dem für die Gewährleistungspflicht des 
Unternehmers maßgeblichen Zeitpunkt oder Zeitraum vorlag. 
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Rechte aus der Gewährleistung 
 § 20. (1) Wenn die digitale Leistung mangelhaft ist, kann der Verbraucher 

unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen entweder die 
Herstellung des mangelfreien Zustands verlangen oder den Preis mindern oder 
den Vertrag auflösen. 

 (2) Der Verbraucher kann – vorbehaltlich der Abs. 3 und 4 – zunächst nur 
die Herstellung des mangelfreien Zustands verlangen. 

 (3) Der Unternehmer kann die Herstellung des mangelfreien Zustands 
verweigern, wenn ihm dies unmöglich oder für ihn mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden wäre. Bei der Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit 
sind unter anderem der Wert der digitalen Leistung bei Mangelfreiheit und die 
Schwere des Mangels zu berücksichtigen. 

 (4) Das Recht, den Preis zu mindern oder den Vertrag aufzulösen, hat der 
Verbraucher nur dann, wenn 

  1. der Mangel derart schwerwiegend ist, dass eine sofortige 
Preisminderung oder Vertragsauflösung gerechtfertigt ist, 

  2. der Unternehmer die Herstellung des mangelfreien Zustands – sei es 
unberechtigt, sei es nach Abs. 3 berechtigt – verweigert, 

  3. sich aus den Erklärungen des Unternehmers ergibt oder nach den 
Umständen offensichtlich ist, dass der Unternehmer den mangelfreien 
Zustand entweder gar nicht oder nicht in angemessener Frist oder nicht 
ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher herstellen 
wird, 

  4. der Unternehmer den mangelfreien Zustand trotz Ablaufs einer 
angemessenen Frist noch nicht hergestellt hat oder 

  5. ein Mangel auftritt, obwohl der Unternehmer versucht hat, den 
mangelfreien Zustand herzustellen. 

 (5) Der Verbraucher hat kein Preisminderungsrecht, wenn die digitale 
Leistung nicht gegen eine Zahlung bereitgestellt wurde. 

 (6) Wurde die digitale Leistung gegen eine Zahlung bereitgestellt, so kann 
der Verbraucher den Vertrag nicht auflösen, wenn der Mangel nur geringfügig 
ist. Zweifel über die Geringfügigkeit des Mangels gehen zu Lasten des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmers. 

 
Herstellung des mangelfreien Zustands 

 § 21. Der Unternehmer hat den mangelfreien Zustand innerhalb einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem ihn der Verbraucher vom Mangel 
verständigt hat, und ohne Kosten oder erhebliche Unannehmlichkeiten für den 
Verbraucher herzustellen, wobei die Art der digitalen Leistung sowie der Zweck, 
für den der Verbraucher die digitale Leistung benötigt, zu berücksichtigen sind. 

 
Preisminderung 

 § 22. (1) Der Verbraucher kann sein Recht auf Preisminderung durch 
Erklärung ausüben, die an keine bestimmte Form gebunden ist. 

 (2) Die Preisminderung bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts der dem 
Verbraucher bereitgestellten digitalen Leistung zum Wert der digitalen Leistung 
bei Mangelfreiheit. 

 (3) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über einen 
bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist, kann der 
Verbraucher den Preis nur für jenen Zeitraum mindern, in dem die digitale 
Leistung mangelhaft war. 

 
Auflösung des Vertrags 

 § 23. Der Verbraucher kann sein Recht auf Vertragsauflösung durch 
Erklärung ausüben, die an keine bestimmte Form gebunden ist. 

 
Pflichten des Unternehmers bei Vertragsauflösung 

 § 24. (1) Löst der Verbraucher den Vertrag auf, so hat ihm der Unternehmer 
die aufgrund des Vertrags geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten. 

 (2) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über einen 
bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist und die Leistung für 
eine gewisse Zeit mangelfrei war, hat der Unternehmer den Preis nur anteilig 
zurückzuerstatten. Allfällige Vorauszahlungen für die Zeit nach 
Vertragsauflösung sind jedoch zur Gänze zurückzuerstatten. 
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 (3) Der Unternehmer kann jede weitere Nutzung der digitalen Leistung 

durch den Verbraucher unterbinden, indem er etwa – unbeschadet des Abs. 6 – 
den Zugang des Verbrauchers zur digitalen Leistung oder das Nutzerkonto des 
Verbrauchers sperrt. 

 (4) In Bezug auf personenbezogene Daten des Verbrauchers hat der 
Unternehmer die Pflichten nach der Verordnung (EU) 2016/679 einzuhalten. 

 (5) Der Unternehmer darf Inhalte, die nicht personenbezogene Daten sind 
und die vom Verbraucher bei der Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten 
Leistung bereitgestellt oder erstellt wurden, nur dann verwenden, wenn diese 
Inhalte 

  1. nur im Zusammenhang mit der vom Unternehmer bereitgestellten 
digitalen Leistung einen Nutzen haben, 

  2. ausschließlich mit der Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten 
digitalen Leistung durch den Verbraucher zusammenhängen, 

  3. vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert wurden und nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert werden können 
oder 

  4. vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt wurden und andere 
Verbraucher die Inhalte weiterhin nutzen können. 

 (6) Der Unternehmer hat – außer in den Fällen des Abs. 5 Z 1 bis 3 – alle 
Inhalte, die nicht personenbezogene Daten sind und die vom Verbraucher bei der 
Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Leistung bereitgestellt 
oder erstellt wurden, dem Verbraucher auf dessen Verlangen so zur Verfügung zu 
stellen, dass der Verbraucher diese Inhalte kostenfrei, ohne Behinderung durch 
den Unternehmer, in angemessener Frist und in einem allgemein gebräuchlichen 
und maschinenlesbaren Format wiedererlangen kann. 

 
Pflichten des Verbrauchers bei Vertragsauflösung 

 § 25. (1) Löst der Verbraucher den Vertrag auf, so darf er die digitale 
Leistung nicht mehr nutzen oder Dritten zur Verfügung stellen. 

 (2) Der Verbraucher hat einen körperlichen Datenträger, auf dem die 
digitalen Inhalte bereitgestellt wurden, dem Unternehmer auf dessen Kosten 
unverzüglich zurückzusenden, sofern ihn der Unternehmer dazu binnen 14 Tagen 

107/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

16 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  17 von 29 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ab Zugang der Auflösungserklärung auffordert. 

 (3) Der Verbraucher schuldet kein Entgelt für die Nutzung der digitalen 
Leistung für den Zeitraum, in dem diese mangelhaft war. 

 
Fristen und Zahlungsmittel für die Erstattung durch den Unternehmer 

 § 26. (1) Wenn der Unternehmer aufgrund einer Preisminderung oder 
Vertragsauflösung zu einer Rückzahlung an den Verbraucher verpflichtet ist, hat 
er diese kostenfrei und unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab 
Zugang der Preisminderungs- oder Auflösungserklärung zu leisten. 

 (2) Der Unternehmer hat für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel zu 
verwenden, dessen sich der Verbraucher für die Abwicklung seiner Zahlung 
bedient hat. Die Verwendung eines anderen Zahlungsmittels ist aber dann 
zulässig, wenn dies mit dem Verbraucher ausdrücklich vereinbart wurde und dem 
Verbraucher dadurch keine Kosten anfallen. 

 
Änderung der digitalen Leistung 

 § 27. (1) Wenn die digitale Leistung nach dem Vertrag fortlaufend über 
einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum bereitzustellen ist, kann der 
Unternehmer – über die in § 5 Z 4 und § 7 vorgesehenen Aktualisierungen hinaus 
– die digitale Leistung ändern, wenn 

  1. im Vertrag eine solche Änderung sowie ein triftiger Grund dafür 
vorgesehen sind, 

  2. die Änderung für den Verbraucher nicht mit zusätzlichen Kosten 
verbunden ist, 

  3. der Verbraucher klar und verständlich über die Änderung informiert 
wird und 

  4. der Verbraucher bei einer nicht nur geringfügigen Beeinträchtigung 
(Abs. 2) in angemessener Frist im Vorhinein mittels eines dauerhaften 
Datenträgers über die Merkmale und den Zeitpunkt der Änderung sowie 
über sein Vertragsauflösungsrecht nach Abs. 2 oder über die Möglichkeit 
der unveränderten Beibehaltung nach Abs. 4 informiert wird. 

 (2) Der Verbraucher ist zur kostenfreien Auflösung des Vertrags berechtigt, 
wenn durch die Änderung sein Zugang zur digitalen Leistung oder deren Nutzung 
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nicht nur geringfügig beeinträchtigt werden. Er muss sein 
Vertragsauflösungsrecht innerhalb von 30 Tagen nach dem Zeitpunkt der 
Änderung, wenn aber die Information nach Abs. 1 Z 4 erst nach der Änderung 
erteilt wird, innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Information ausüben. 

 (3) Für die Pflichten der Vertragsparteien bei Vertragsauflösung gelten die 
§§ 24 bis 26. 

 (4) Der Verbraucher ist zur Auflösung des Vertrags nicht berechtigt, wenn 
ihm der Unternehmer die unveränderte Beibehaltung der digitalen Leistung ohne 
zusätzliche Kosten ermöglicht und die digitale Leistung weiterhin dem Vertrag 
entspricht. 

 (5) Vereinbarungen, die zum Nachteil des Verbrauchers von den 
vorstehenden Absätzen abweichen, sind unwirksam, es sei denn, die 
Vereinbarung wird erst geschlossen, sobald der Unternehmer dem Verbraucher 
die Änderung zur Kenntnis gebracht hat. 

 (6) Die vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn ein Paket im Sinn der 
Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinn des Artikels 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 über Maßnahmen zum Zugang zum 
offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012, ABl. Nr. L 310 vom 16.11.2015 S. 1, oder 
nummerngebundener interpersoneller Kommunikationsdienste im Sinn des 
Artikels 2 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 umfasst. 

 4. Abschnitt 
 Verjährungs- und Schlussbestimmungen 

 Verjährung 
 § 28. (1) Die Rechte des Verbrauchers aus der Gewährleistung sowie die 

Ansprüche aus einer Preisminderung oder Vertragsauflösung verjähren drei 
Monate nach Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist. 

 (2) Bei Rechtsmängeln tritt die Verjährung zwei Jahre nach dem Zeitpunkt 
ein, zu dem der Mangel dem Verbraucher bekannt wird; die zweijährige Frist 
beginnt aber frühestens mit der Übergabe (§ 10 Abs. 1) oder der Bereitstellung 
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(§ 18 Abs. 1). In den Fällen des § 10 Abs. 2 und des § 18 Abs. 2 tritt die 
Verjährung überdies frühestens drei Monate nach dem Ende des 
Bereitstellungzeitraums ein. 

 (3) Wenn der Verbraucher dem Unternehmer den Mangel innerhalb der 
Gewährleistungsfrist, bei Rechtsmängeln innerhalb der Verjährungsfrist anzeigt, 
kann er den Mangel zeitlich unbeschränkt durch Einrede gegen die 
Entgeltforderung des Unternehmers geltend machen. 

 
Inkrafttreten; Übergangsbestimmung 

 § 29. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft. 
 (2) Dieses Bundesgesetz ist auf Verträge über den Kauf von Waren (§ 1 

Abs. 1 Z 1) anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 geschlossen werden. 
 (3) Dieses Bundesgesetz ist mit Ausnahme des § 27 auf die Bereitstellung 

digitaler Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 2) anzuwenden, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2021 erfolgt. § 27 ist auf Verträge über die Bereitstellung digitaler 
Leistungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 geschlossen werden. 

 
Vollziehung 

 § 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin für 
Justiz betraut. 

 
Umsetzungshinweis 

 § 31. Mit diesem Bundesgesetz werden die Richtlinie (EU) 2019/770 über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen, ABl. Nr. L 136 vom 22.5.2019 S. 1, und die Richtlinie 
(EU) 2019/771 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG, ABl. Nr. L 136 vom 22.5.2019 S. 28, 
umgesetzt. 
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Artikel 2 
Änderung des ABGB 

Einleitung. Einleitung. 
Von den bürgerlichen Gesetzen überhaupt. Von den bürgerlichen Gesetzen überhaupt. 

Andere Arten der Vorschriften, als: Andere Arten der Vorschriften, als: 
Erster Theil. Erster Theil. 

Von dem Personen-Rechte. Von dem Personen-Rechte. 
Siebzehntes Hauptstück. Siebzehntes Hauptstück. 

Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt. Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt. 
Erfordernisse eines gültigen Vertrages: Erfordernisse eines gültigen Vertrages: 

Nebenbestimmungen bey Verträgen: Nebenbestimmungen bey Verträgen: 
Fälle der Gewährleistung. Fälle der Gewährleistung. 

§ 923. Wer also der Sache Eigenschaften beylegt, die sie nicht hat, und die 
ausdrücklich oder vermöge der Natur des Geschäftes stillschweigend bedungen 
worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten derselben verschweigt; 
wer eine nicht mehr vorhandene, oder eine fremde Sache als die seinige 
veräußert; wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem bestimmten Gebrauche 
tauglich; oder daß sie auch von den gewöhnlichen Mängeln und Lasten frey sey; 
der hat, wenn das Widerspiel hervorkommt, dafür zu haften. 

§ 923. (1) Wer also der Sache Eigenschaften beylegt, die sie nicht hat, und 
die ausdrücklich oder vermöge der Natur des Geschäftes stillschweigend 
bedungen worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten derselben 
verschweigt; wer eine nicht mehr vorhandene, oder eine fremde Sache als die 
seinige veräußert; wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem bestimmten 
Gebrauche tauglich; oder daß sie auch von den gewöhnlichen Mängeln und 
Lasten frey sey; der hat, wenn das Widerspiel hervorkommt, dafür zu haften. 

 (2) Bei Waren mit digitalen Elementen sowie bei digitalen Leistungen ist 
auch dafür Gewähr zu leisten, dass dem Übernehmer während des 
Vertragszeitraums oder, wenn ein solcher nicht vereinbart wurde, während des 
Zeitraums, den der Übernehmer aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und 
deren digitaler Elemente beziehungsweise der digitalen Leistung und unter 
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Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrags vernünftigerweise 
erwarten kann, nach vorheriger Information jene Aktualisierungen zur Verfügung 
gestellt werden, die notwendig sind, damit die Ware oder die digitale Leistung 
weiterhin dem Vertrag entspricht. Das gilt nicht, wenn beide Vertragsteile 
Verbraucher sind. 

Rechte aus der Gewährleistung Rechte aus der Gewährleistung 
§ 932. (1) Der Übernehmer kann wegen eines Mangels die Verbesserung 

(Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine 
angemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung) oder die Aufhebung des 
Vertrags (Wandlung) fordern. 

§ 932. (1) Der Übernehmer kann wegen eines Mangels entweder die 
Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden) oder den Austausch 
der Sache verlangen oder den Preis mindern oder den Vertrag auflösen. 

(2) ... (2) ... 
(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit 

möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken, wobei 
die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu berücksichtigen sind. 

(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit 
möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken, wobei 
die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu berücksichtigen sind. Die 
Kosten der Verbesserung oder des Austausches hat der Übergeber zu tragen. 

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich oder 
für den Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so 
hat der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um 
einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, 
wenn der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht 
in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit 
erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm aus 
triftigen, in der Person des Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind. 

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich oder 
für den Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so 
hat der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um 
einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Auflösung des Vertrags. 
Dasselbe gilt, wenn der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch 
verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für 
den Übernehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären oder 
wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des Übergebers liegenden Gründen 
unzumutbar sind. 

Verjährung Gewährleistungsfrist; Verjährung 
§ 933. (1) Das Recht auf die Gewährleistung muss, wenn es unbewegliche 

Sachen betrifft, binnen drei Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen 
zwei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit dem Tag 
der Ablieferung der Sache, bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der 
Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Die Parteien können eine Verkürzung 
oder Verlängerung dieser Frist vereinbaren. 

§ 933. (1) Der Übergeber leistet Gewähr für jeden Mangel, der bei 
Übergabe der Sache vorliegt und innerhalb von zwei Jahren, bei einer 
unbeweglichen Sache innerhalb von drei Jahren nach diesem Zeitpunkt 
hervorkommt. Bei Rechtsmängeln leistet der Unternehmer Gewähr, wenn der 
Mangel bei Übergabe der Sache vorliegt. Die Parteien können eine Verkürzung 
oder Verlängerung dieser Frist vereinbaren. 

(2) ... (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) In jedem Fall bleibt dem Übernehmer die Geltendmachung durch 

Einrede vorbehalten, wenn er innerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel 
anzeigt. 

(3) Die Rechte des Übernehmers aus der Gewährleistung sowie die 
Ansprüche aus einer Preisminderung oder Vertragsauflösung verjähren drei 
Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Im Fall von Rechtsmängeln tritt 
die Verjährung zwei Jahre, bei einer unbeweglichen Sache drei Jahre nach dem 
Zeitpunkt ein, zu dem der Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Wenn der 
Übernehmer dem Übergeber den Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist, bei 
Rechtsmängeln innerhalb der Verjährungsfrist anzeigt, kann er den Mangel 
zeitlich unbeschränkt durch Einrede gegen die Entgeltforderung des Übergebers 
geltend machen. 

Besonderer Rückgriff Rückgriff des gewährleistungspflichtigen Übergebers 
§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher Gewähr geleistet, so 

kann er von seinem Vormann, wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach 
Ablauf der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für 
frühere Übergeber im Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der 
Gewährleistungsrechte des letzten Käufers ihrem Nachmann Gewähr geleistet 
haben. Der Anspruch ist mit der Höhe des eigenen Aufwandes beschränkt. 

§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher Gewähr geleistet, so 
kann er von seinem Vormann, sofern auch dieser Unternehmer ist, auch nach 
Ablauf der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für 
frühere Übergeber im Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der 
Gewährleistungsrechte des letzten Übernehmers ihrem Nachmann Gewähr 
geleistet haben. Der Anspruch ist mit den dem Übergeber aus dessen 
Gewährleistungspflicht entstandenen Nachteilen beschränkt. 

 (2) Hat der Übergeber durch Verbesserung oder Austausch Gewähr 
geleistet, so umfasst sein Anspruch nach Abs. 1 auch den Ersatz des ihm durch 
die Verbesserung oder den Austausch entstandenen Aufwands, sofern er 
unverzüglich nach Bekanntgabe des Mangels durch den Übernehmer seinen 
Vormann zur Herstellung des mangelfreien Zustands aufgefordert hat und der 
Vormann dieser Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
nachgekommen ist. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind innerhalb von zwei Monaten ab Erfüllung 
der eigenen Gewährleistungspflicht gerichtlich geltend zu machen. Die Haftung 
eines Rückgriffspflichtigen verjährt jedenfalls in fünf Jahren nach Erbringung 
seiner Leistung. Die Frist wird durch eine Streitverkündigung für die Dauer des 
Rechtsstreits gehemmt. 

(3) Ansprüche nach Abs. 1 verjähren drei Monate nach Erfüllung der 
eigenen Gewährleistungspflicht, spätestens aber fünf Jahre, nachdem der 
Rückgriffspflichtige seine Leistung erbracht hat. Die Verjährung wird durch eine 
Streitverkündigung für die Dauer des Rechtsstreits gehemmt. 

 (4) Eine Vereinbarung, mit der ein Anspruch nach Abs. 1 ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, ist nur verbindlich, wenn sie im Einzelnen ausgehandelt 
worden ist und den Übergeber unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles 
nicht gröblich benachteiligt. 
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Fünftes Hauptstück Fünftes Hauptstück 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. (1) bis (12) ... § 1503. (1) bis (12) ... 
(12) Die §§ 1154b Abs. 6 und 1164 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 74/2019 treten mit 1. September 2019 in Kraft. 
(13) Die §§ 1154b Abs. 6 und 1164 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 74/2019 treten mit 1. September 2019 in Kraft. 
(13) § 211 Abs. 2 in der Fassung des Gewaltschutzgesetzes 2019, BGBl. I 

Nr. 105/2019, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 1494 
Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 01.01.2020 in Kraft und ist 
auf alle Schadenersatzansprüche anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verjährt sind. 

(14) § 211 Abs. 2 in der Fassung des Gewaltschutzgesetzes 2019, BGBl. I 
Nr. 105/2019, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 1494 
Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 01.01.2020 in Kraft und ist 
auf alle Schadenersatzansprüche anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verjährt sind. 

(14) § 1155 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 16/2020, treten rückwirkend mit dem 15. März 2020 in Kraft und mit 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 

(15) § 1155 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 16/2020 treten rückwirkend mit dem 15. März 2020 in Kraft und mit 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 

(15) Abweichend von Abs. 10 tritt § 1159 in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, mit 1. Juli 2021 in Kraft und ist auf 
Beendigungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 ausgesprochen werden. 
Mit diesem Zeitpunkt treten auch § 1158 Abs. 4 und § 1159a bis § 1159c dieses 
Bundesgesetzes sowie § 77 der Gewerbeordnung 1859, RGBl. Nr. 227/1859, 
außer Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Juli 2021 ausgesprochen wurden. Dies gilt auch für die Verlängerung der 
Kündigungsfristen in den Landarbeitsordnungen der Bundesländer und in 
Vorarlberg im Land- und Forstarbeitsgesetz, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes in Kraft sind, soweit in diesen die Änderung der 
Kündigungsfristen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2017 nachvollzogen 
wurde. 

(16) Abweichend von Abs. 10 tritt § 1159 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 mit 1. Juli 2021 in Kraft und ist auf 
Beendigungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 ausgesprochen werden. 
Mit diesem Zeitpunkt treten auch § 1158 Abs. 4 und § 1159a bis § 1159c dieses 
Bundesgesetzes sowie § 77 der Gewerbeordnung 1859, RGBl. Nr. 227/1859, 
außer Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Juli 2021 ausgesprochen wurden. Dies gilt auch für die Verlängerung der 
Kündigungsfristen in den Landarbeitsordnungen der Bundesländer und in 
Vorarlberg im Land- und Forstarbeitsgesetz, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes in Kraft sind, soweit in diesen die Änderung der 
Kündigungsfristen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2017 nachvollzogen 
wurde. 

(16) § 17a, § 20 und § 1328a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 148/2020, treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. § 20 Abs. 2 und 
§ 1328a Abs. 2 sind auf Fälle anzuwenden, in denen die verletzende Handlung 
nach dem 31. Dezember 2020 gesetzt wurde. 

(17) § 17a, § 20 und § 1328a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 148/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. § 20 Abs. 2 und § 1328a 
Abs. 2 sind auf Fälle anzuwenden, in denen die verletzende Handlung nach dem 
31. Dezember 2020 gesetzt wurde. 

(18) … (18) … 
 (19) §§ 923, 932, 933, 933b und 1503 in der Fassung des Bundesgesetzes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. I Nr. XXX/2021 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft und sind in dieser 
Fassung auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 geschlossen 
werden. 

Artikel 3 
Änderung des Konsumentenschutzgesetzes 

I. HAUPTSTÜCK I. HAUPTSTÜCK 
Besondere Bestimmungen für Verträge zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern 
Besondere Bestimmungen für Verträge zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern 

Abschnitt II Abschnitt II 
Allgemeine Regeln Allgemeine Regeln 

 Verzug 
 § 7c. (1) Hat der Unternehmer seine Leistung nicht fristgerecht erbracht, so 

kann ihn der Verbraucher zur Leistung innerhalb einer den Umständen 
angemessenen Nachfrist auffordern. Erbringt der Unternehmer seine Leistung 
nicht innerhalb dieser Nachfrist, so kann der Verbraucher vom Vertrag 
zurücktreten. 

 (2) Bei einem Fixgeschäft kann der Verbraucher im Fall nicht fristgerechter 
Leistung sofort vom Vertrag zurücktreten. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn 
vereinbart wurde oder aus den den Vertragsabschluss begleitenden Umständen 
eindeutig zu erkennen ist, dass die Leistungserbringung binnen einer bestimmten 
Frist oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Verbraucher von wesentlicher 
Bedeutung ist. Zu einem sofortigen Rücktritt ist der Verbraucher auch berechtigt, 
wenn der Unternehmer erklärt hat oder aus den Umständen eindeutig zu 
erkennen ist, dass er die Leistung nicht erbringen wird. 

 (3) Tritt der Verbraucher vom Vertrag zurück, so hat ihm der Unternehmer 
die aufgrund des Vertrags geleisteten Zahlungen unverzüglich zurückzuerstatten. 
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Verzug bei der Bereitstellung digitaler Leistungen 
 § 7d. (1) Hat der Unternehmer eine digitale Leistung nicht fristgerecht 

bereitgestellt, so kann ihn der Verbraucher ohne Fristsetzung zur Bereitstellung 
auffordern. Stellt der Unternehmer die digitale Leistung nicht unverzüglich nach 
Aufforderung oder innerhalb einer allenfalls ausdrücklich vereinbarten Nachfrist 
bereit, so kann der Verbraucher vom Vertrag zurückzutreten. Ein sofortiger 
Rücktritt ist nach § 7c Abs. 2 möglich. 

 (2) Tritt der Verbraucher nach Abs. 1 vom Vertrag zurück, so gelten für die 
Rückerstattung der vom Verbraucher aufgrund des Vertrags geleisteten 
Zahlungen sowie für die sonstigen Pflichten der Vertragsparteien die §§ 24 bis 26 
Verbrauchergewährleistungsgesetz entsprechend. 

 (3) Sobald der Verbraucher den Unternehmer vom Unterbleiben der 
Bereitstellung verständigt hat, können wirksam auch Vereinbarungen getroffen 
werden, die zum Nachteil des Verbrauchers von den Regelungen der 
vorstehenden Absätze abweichen. 

Gewährleistung Gewährleistung 
§ 8. (1) ... § 8. (1) ... 
(2) Der Unternehmer kann verlangen, dass ihm der Verbraucher, wenn es für 

diesen tunlich ist, die Sache übersendet. Der Unternehmer hat jedoch die Gefahr 
der Übersendung zu tragen. 

(2) Der Verbraucher hat dem Unternehmer die mangelhafte Sache zur 
Durchführung der Verbesserung oder des Austausches zur Verfügung zu stellen. 
Der Unternehmer kann verlangen, dass ihm der Verbraucher, wenn es für diesen 
tunlich ist, die Sache übersendet; der Unternehmer hat jedoch die Gefahr der 
Übersendung zu tragen. 

(3) Die notwendigen Kosten der Verbesserung oder des Austauschs, 
insbesondere Versand-, Arbeits- und Materialkosten, hat der Unternehmer zu 
tragen. 

 

§ 9. (1) Gewährleistungsrechte des Verbrauchers (§§ 922 bis 933 ABGB) 
können vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt 
werden. Die Vereinbarung einer kürzeren als der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist ist unwirksam, doch kann bei der Veräußerung gebrauchter 
beweglicher Sachen die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden, 
sofern dies im Einzelnen ausgehandelt wird. Bei Kraftfahrzeugen ist eine solche 

§ 9. Gewährleistungsrechte des Verbrauchers können vor Kenntnis des 
Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden; beim Kauf von Waren 
sowie bei der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verkürzung nur dann wirksam, wenn seit dem Tag der ersten Zulassung mehr als 
ein Jahr verstrichen ist. 

(2) Die §§ 925 bis 927 und 933 Abs. 2 ABGB über Viehmängel sind auf den 
Erwerb durch Verbraucher nicht anzuwenden. 

Bereitstellung digitaler Leistungen ist das Verbrauchergewährleistungsgesetz zu 
beachten. 

 
Vertragliche Garantien 

§ 9a. War der Unternehmer nach dem Vertrag zur Montage verpflichtet, so 
haftet er auch für einen dabei durch sein unsachgemäßes Verhalten an der Sache 
verursachten Mangel. Dasselbe gilt, wenn die Sache zur Montage durch den 
Verbraucher bestimmt war und die unsachgemäße Montage auf einem Fehler der 
Montageanleitung beruht. 

 

Vertragliche Garantie 
 

§ 9b. (1) Verpflichtet sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher, 
für den Fall der Mangelhaftigkeit der Sache diese zu verbessern, auszutauschen, 
den Kaufpreis zu erstatten oder sonst Abhilfe zu schaffen (Garantie), so hat er 
auch 

§ 9a. (1) Verpflichtet sich ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher, 
eine Sache zu verbessern, auszutauschen, den Kaufpreis zu erstatten oder sonst 
Abhilfe zu schaffen, falls sie nicht die in der Garantieerklärung oder in der 
Werbung angegebenen Eigenschaften aufweist oder nicht die dort genannten 
Anforderungen erfüllt (Garantie), so ist er an die Zusagen in der 
Garantieerklärung und an den in der Werbung bekanntgemachten Inhalt der 
Garantie gebunden. Sind die Zusagen in der Garantieerklärung für den 
Verbraucher weniger vorteilhaft als die Angaben über die Garantie in der 
Werbung, so ist die Garantie zu den in der Werbung angegebenen Bedingungen 
verbindlich, sofern nicht die Werbung noch vor Vertragsabschluss mit der 
gleichen Wahrnehmbarkeit berichtigt wurde. 

 (2) Hat der Hersteller einer Sache dem Verbraucher eine Garantie über die 
Haltbarkeit der Sache für einen bestimmten Zeitraum gegeben, so hat der 
Verbraucher während dieses Zeitraums einen unmittelbaren Anspruch gegen den 
Hersteller auf Verbesserung oder Austausch der Sache. 

auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers und darauf 
hinzuweisen, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt wird. Der 
Unternehmer ist an die Zusagen in der Garantieerklärung und an den in der 
Werbung bekannt gemachten Inhalt der Garantie gebunden. 

(3) Die Garantieerklärung muss dem Verbraucher spätestens bei Übergabe 
der Sache auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Sie 
muss klar und verständlich formuliert sein. Sie muss auf die gesetzliche 
Gewährleistungspflicht des Übergebers und darauf hinweisen, dass diese durch 
die Garantie nicht eingeschränkt wird. Zudem muss die Garantieerklärung 

(2) Die Garantieerklärung hat den Namen und die Anschrift des Garanten den Namen und die Anschrift des Garanten, die Sache, auf die sich die Garantie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowie in einfacher und verständlicher Form den Inhalt der Garantie, vor allem 
ihre Dauer und ihre räumliche Geltung, und die sonstigen für ihre 
Inanspruchnahme nötigen Angaben zu enthalten. Gehen aus der Erklärung die 
garantierten Eigenschaften nicht hervor, so haftet der Garant dafür, dass die 
Sache die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat. 

bezieht, die Garantiebestimmungen sowie das zur Inanspruchnahme der Garantie 
einzuhaltende Vorgehen enthalten. 

(3) Die Garantie ist dem Verbraucher auf sein Verlangen schriftlich oder 
auf einem anderen für ihn verfügbaren dauerhaften Datenträger bekannt zu 
geben. 

 

(4) Verstößt der Garant gegen die Abs. 1 bis 3, so berührt dies die Gültigkeit 
der Garantie nicht. Der Garant haftet überdies dem Verbraucher für den durch 
den Verstoß verschuldeten Schaden. 

(4) Ein Verstoß des Garanten gegen Abs. 3 berührt die Verbindlichkeit der 
Garantie nicht. Der Garant haftet überdies dem Verbraucher für den durch den 
Verstoß verschuldeten Schaden. 

Verbraucherverträge mit Auslandsbezug Verbraucherverträge mit Auslandsbezug 
§ 13a. (1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrags mit Auslandsbezug 

das Recht eines Staates gewählt, der nicht Vertragsstaat des EWR-Abkommens 
ist, so ist diese Rechtswahl für die Beurteilung 

§ 13a. (1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrags mit Auslandsbezug 
das Recht eines Staates gewählt, der nicht Vertragsstaat des EWR-Abkommens 
ist, so ist diese Rechtswahl für die Beurteilung 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. des Schutzes bei Vertragsabschlüssen im Sinn der Bestimmungen des 

Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes, BGBl. I Nr. 62/2004, 
 3. des Schutzes bei Vertragsabschlüssen im Sinn der Bestimmungen des 

Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetzes, BGBl. I Nr. 62/2004, und 
 4. der Gewährleistung und der Garantie beim Kauf oder bei der 

Herstellung beweglicher Sachen im Sinne der §§ 8 bis 9b sowie der 
§§ 922 bis 924, 928, 932 und 933 ABGB und 

 

 5. des Schutzes bei Verbraucherkreditverträgen und anderen Formen der 
Kreditierung im Sinn der Richtlinie 2008/48/EG 

 4. des Schutzes bei Verbraucherkreditverträgen und anderen Formen der 
Kreditierung im Sinn der Richtlinie 2008/48/EG 

insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den Verbraucher nachteiliger 
ist als das Recht, das ohne die Rechtswahl maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn 
ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates anzuwenden wäre, der Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens ist. 

insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den Verbraucher nachteiliger 
ist als das Recht, das ohne die Rechtswahl maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn 
ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates anzuwenden wäre, der Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens ist. 

(2) ... (2) ... 
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II. HAUPTSTÜCK II. HAUPTSTÜCK 
Verbandsklage Verbandsklage 

Unterlassungsanspruch Unterlassungsanspruch 
§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 

Zusammenhang mit Haustürgeschäften, außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen, den allgemeinen Informationspflichten des 
Unternehmers (§ 5a), Verbraucherkreditverhältnissen, Pauschalreiseverträgen und 
Verträgen über die Vermittlung verbundener Reiseleistungen, 
Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen im Fernabsatz, der 
Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der Gewährleistung oder 
Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher körperlicher Sachen, 
der Forderung von Telefonkosten (§ 6b) oder zusätzlichen Zahlungen (§ 6c), der 
Leistungsfrist (§ 7a) oder dem Gefahrenübergang (§ 7b), im Zusammenhang mit 
Diensten der Informationsgesellschaft im elektronischen Geschäftsverkehr, 
Wertpapierdienstleistungen, Dienstleistungen der Vermögensverwaltung, 
Zahlungsdiensten, der Ausgabe von E-Geld oder Verbraucherzahlungskonten 
gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt, im Zusammenhang mit der 
alternativen Streitbeilegung (§ 19 AStG) oder der Online-Streitbeilegung 
(Artikel 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 524/2013) 
Informationspflichten verletzt oder gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot auf 
Grund der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 
Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von Dienstleistungen im 
Binnenmarkt verstößt und dadurch jeweils die allgemeinen Interessen der 
Verbraucher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf Unterlassung 
geklagt werden. 

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Haustürgeschäften, außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen, den allgemeinen Informationspflichten des 
Unternehmers (§ 5a), Verbraucherkreditverhältnissen, Pauschalreiseverträgen und 
Verträgen über die Vermittlung verbundener Reiseleistungen, 
Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen im Fernabsatz, der 
Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der Gewährleistung oder 
Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher körperlicher Sachen 
sowie bei der Bereitstellung digitaler Leistungen, der Forderung von 
Telefonkosten (§ 6b) oder zusätzlichen Zahlungen (§ 6c), der Leistungsfrist 
(§ 7a), dem Gefahrenübergang (§ 7b) oder dem Verzug (§§ 7c und 7d), im 
Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesellschaft im elektronischen 
Geschäftsverkehr, Wertpapierdienstleistungen, Dienstleistungen der 
Vermögensverwaltung, Zahlungsdiensten, der Ausgabe von E-Geld oder 
Verbraucherzahlungskonten gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt, 
im Zusammenhang mit der alternativen Streitbeilegung (§ 19 AStG) oder der 
Online-Streitbeilegung (Artikel 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 524/2013) Informationspflichten verletzt oder gegen ein gesetzliches Gebot 
oder Verbot auf Grund der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von 
Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt und dadurch jeweils die allgemeinen 
Interessen der Verbraucher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf 
Unterlassung geklagt werden. 

(1a) und (2) ... (1a) und (2) ... 

107/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

28 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  29 von 29 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

III. HAUPTSTÜCK III. HAUPTSTÜCK 
Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 
§ 41a. (1) bis (33) ... § 41a. (1) bis (33) ... 
(33) § 27d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2018, tritt mit 

1. August 2018 in Kraft. 
(34) § 27d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2018 tritt mit 

1. August 2018 in Kraft. 
 (35) §§ 7c, 7d, 8, 9, 9a, 13a, 28a und 41a in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2021 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft und sind 
in dieser Fassung auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 
geschlossen werden. § 9b tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft; er 
ist jedoch weiterhin auf vor dem 1. Jänner 2022 geschlossene Verträge 
anzuwenden. 

Artikel 4 
Umsetzungshinweis 

 Mit Artikel 2 und 3 dieses Bundesgesetzes werden die Richtlinie (EU) 2019/770 
über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
und digitaler Dienstleistungen, ABl. Nr. L 136 vom 22.5.2019 S. 1, und die 
Richtlinie (EU) 2019/771 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des 
Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 
2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG, ABl. Nr. L 136 vom 
22.5.2019 S. 28, umgesetzt. 
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